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1. Der Regierungsrat genehmigt den vorgelegten Briefentwurf an das Eid-
genössische Finanzdepartement. 

 
Begründung 
Das Schweizer Parlament hat am 26. September 2025 das Gesetz über die 
Transparenz juristischer Personen und die Identifikation der wirtschaftlich 
berechtigten Personen (TJPG) beschlossen. Das TJPG soll das Schweizer 
Dispositiv zur Bekämpfung der Geldwäscherei und der Terrorismusfinanzie-
rung stärken. Die Verordnung über die Transparenz juristischer Perso-
nen (TPJV) enthält die Ausführungsbestimmungen zum TJPG. Sie legt ins-
besondere fest, welche Angaben die juristischen Personen an das 
Transparenzregister melden müssen, und regelt das Meldeverfahren. Der 
Regierungsrat unterstützt im Rahmen des Vernehmlassungsverfahrens den 
entsprechenden Entwurf mit einzelnen Vorbehalten. Insbesondere beantragt 
er beim Bund eine pauschale oder prozentuale Beteiligung an den durch das 
Bundestransparenzregister generierten Gebührenerträgen, um die zusätzli-
chen Kosten der Handelsregisterämter zu decken. 
 

                                                                                           
 

 

 


